
GEMEINDE KRIEGSTETTEN

STEUERREGLEMENT



Steuerreglement

Vom 2. Dezember 2021 (Stand am l. Januar 2023)

Di e Gemeindev er s ammlung der Gem einde Kri egstetten,

gestützt auf $ 257 des Gesetzes über die Staats- und Gemeindesteuern vom 1. Dezember 19851,

beschliesst:

L. Teil: Steuerhoheit

$ 1 Grundlage

Die Gemeinde Kriegstetten erhebt auf der Grundlage des Steuergesetzes die Einkommens-,

Vermögens- und Personalsteuern von den natürlichen Personen sowie Gewinn- und Kapital-

steuern von den juristischen Personen.

2. Teil: Steuerpflicht

$ 2 Nattirliche und juristische Personen

Der Gemeinde Kriegstetten gegenüber sind die natürlichen und juristischen Personen steuer-

pflichtig, für welche eine steuerrechtliche Zugehörigkeit im Sinne von $ 8-10 und $ 85 sowie

des $ 247 des Steuergesetzes zu der Gemeinde besteht.

3. Teil: Steuerfuss

$ 3 Natürliche und juristische Personen

I Die Gemeindesteuer wird in Prozenten der ganzen Staatssteuer erhoben (Steuerfuss).

2Die Gemeindeversammlung beschliesst alljährlich bei der Festsetzung des Budgets den Steu-

erfuss ftir das folgende Jahr.

3 Für die natürlichen und für die juristischen Personen kann ein unterschiedlicher Steuerfuss

festgelegt werden; der Steuerfuss ftir juristische Personen darf vom Steuerfuss für natürliche

Personen um nicht mehr als drei Zehntel der ganzen Staatssteuer abweichen.

tBGS 614.ll; StG



$ 4 Personalsteuer

I Jede volljährige Person, die am Ende der Steuerperiode oder der Steuerpflicht in der Ge-

meinde aufgrund persönlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig ist, entrichtet eine Personalsteuer

von Fr. 20.00.

2 Die Personalsteuer ist im vollen Betrag geschuldet, auch wenn die Steuerpflicht nur während

eines Teils der Steuerperiode besteht.

4. Teil: Einheitsbezug

$ 4a Geltungsbereich2

I Die Gemeinde Kriegstetten hat per 1. Januar 2024 den freiwilligen Einheitsbezug nach

$ 256bi' StG eingeführt und per 6. September 2022 mit dem Kantonalen Steueramt eine Leis-

tungsvereinbarung abgeschlossen.

2 Der Bezug der direkten Gemeindesteuern ab Steuerperiode 2024 richtet sich nach der Steu-

erverordnung Nr. 23: Einheitsbezug vom 23. August 20223 sowie nach der Leistungsvereinba-

rung vom 6. September 2022. Für die dem freiwilligen Einheitsbezug unterworfenen Gemein-

desteuern werden die $ 5, 6, 9 Abs. I Bst. e und l0 bis 18 des vorliegenden Steuerreglements

nicht angewandt.

3 Für die direkten Gemeindesteuern aus den Steuerperioden bis und mit 2023 sind die Bestim-

mungen von $ 1 bis 20 des vorliegenden Steuerreglements anwendbar.

a Nachsteuer- und Steuerstrafverfahren unterliegen dem Einheitsbezug, wenn die entspre-

chende Verftigung oder der entsprechende Rechtsmittelentscheid nach dem 1. Januar 2024 er-

öffnet wird und in Rechtskraft erwächst. Es gelten dann die Bestimmungen von Absatz 2; dies

unabhängi g von der betroffenen Steuerperiode.

5. Teil: Steuerverfahren

S 5 Steuerberechnung

I Die Gemeindesteueregisterführerin oder der Gemeindesteuerregisterführer berechnet die

Steuerbeträge nach diesem Reglement, ebenso allfiillige Nachsteuern und Steuerbussen.

2 Sie oder er stellt den steuerpflichtigen Personen die Steuenechnung zu; diese enthält den

Staatssteuerbetrag, den Gemeindesteuerfuss, den Gemeindesteuerbetrag, die Personalsteuer,

die Zahlvrrg sfrist und e ine Re chtsmittelbe lehrung.

3 Bussen wegen vollendeter und versuchter Hinterziehung von Gemeindesteuern betragen

100% der Bussen des Staates ($ 258 Absatz 2 StG).

2 eingeftigt mit Beschluss der Gemeindeversammlung vom l. Dezember 2U22;htktafttreten am l. Jantar 2023
3 BGS 614.159.23; srvo Nr. 23



$ 6 Einsprache und Rekurs

I Gegen die Steuerberechnung kann die steuerpflichtige Person bei der Gemeindesteuerregis-

terfiihrerin oder beim Gemeindesteuerregisterfiihrer innert 30 Tagen schriftlich Einsprache er-

heben.

2 Die Einsprache kann sich nur gegen die Berechnung des Steuerbetrages richten, nicht aber

gegen die Grundlagen der Steuerbemessung (Steuerfaktoren) als solche.

3 Die Gemeindesteuerregisterfiihrerin oder der Gemeindesteuerregisterftihrer entscheidet über

die Einsprache; der Entscheid wird kurz begründet und der steuerpflichtigen Person unter An-

gabe des Rechtsmittels schriftlich eröffnet.

a Gegen den Einspracheentscheid kann die steuerpflichtige Person beim Kantonalen Steuerge-

richt innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erheben. Der Rekurs muss einen Antrag und eine Be-

gründung enthalten.

S 7 Verwirkung

Das Recht, eine Gemeindesteuer zu berechnen, erlischt 5 Jahre nach Rechtskraft der Staatssteu-

erveranlagung, frühestens aber 5 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode ($ 254 StG).

S 8 Gemeindesteuerregister

I Das Gemeindesteuerregister wird von der Gemeindesteuerregisterführerin oder vom Gemein-

desteuerregisterführer erstellt; es enthält nur die Endzahlen des steuerbaren Einkommens und

Vermögens, die Sozialabzige und die Steuerbeträge.

2 Auszüge aus dem Gemeindesteuerregister können der steuerpflichtigen Person sowie in ihrem

schriftlichen Einverständnis Dritten gegen Gebühr ausgestellt werden; jeder Ehegatte kann

ohne Zustimmung des andern einen Auszug für die gemeinsam veranlagten Steuerperioden ver-

langen.

3 Registerauszüge stellt die Gemeindesteuerregisterführerin oder der Gemeindesteuerregister-

führer aus. Die Gebühr richtet sich nach dem Gebührenreglement der Gemeinde Kriegstetten.

$ 9 Vertretung der Gemeinde im Steuerverfahren

I Die Gemeindesteuerregisterführerin oder der Gemeindesteuerregisterführer vertritt die Ge-

meinde in Steuersachen; insbesondere ist sie oder er befugt,

a) im Veranlagungsverfahren Einsicht in die Akten zu nehmen ($ 121 Absatz 4 und $

123 StG);

b) Einsprache und Rekurs gegen Verftigungen der Veranlagungsbehörden ($149 Absatz

1, $ 155 Absatz3, $ 160 Absatz I StG) sowie gegen Entscheide des Kantonalen Steu-

eramtes ($ 146 und $ 251 StG) zu erheben;

c) Ansprüche auf Bestimmung des Veranlagungsortes ($ 146 StG) und auf Steueraus-

scheidung ($ 251 StG) geltend zu machen;



d) Veranlagungsmitteilungen entgegenzunehmen ($ 148 Absatz 3 StG);

e) Sicherstellung von Steuern zu verlangen ($ 255 Absatz 2 StG);

D zum Erlass von Steuern im Veranlagungsverfahren Stellung zu nehmen ($ 182 Absatz

3 StG);

g) Beschwerde gegen die Berechnung des Kostenanteils der Gemeinde durch das Kanto-

nale Steueramtzuftihren ($ 187 Absatz4 StG).

2 Stellungnahmen zu Steuererleichterungen nach $ 6 Absatz 2 des Steuergesetzes gibt der Ge-

meinderat ab.

6. Teil: Steuerb e^tg

S 10 Allgemeiner und besonderer Fälligkeitstermin

1 Die direkten Gemeindesteuern verfallen in der Regel in der Steuerperiode je zt einem Drittel

am 30. April, am 31. Juli und am 31. Oktober (Vorbezug).

2 Entsteht die Steuerpflicht erst in der Steuerperiode, so wird von der Bezugsbehörde ein be-

sonderer Verfalltag fest gesetzt.

$ 11 Provisorischer und definitiver Bezug

I Die direkten Gemeindesteuern werden in der Steuerperiode von der Finanzverwaltung provi-

sorisch bezogen.

2 Grundlage dafür ist die letzteYeranlagung oder die Steuererklärung oder der mutmasslich

geschuldete Betrag. Wird ein mutmasslich geschuldeter Betrag festgesetzt, so ist die steuer-

pfl ichtige Person vorher anzuhören.

3 Nach Vornahme der Veranlagung wird die Schlussrechnung zugestellt. Provisorisch bezogene

Steuem werden an die gemäss definitiver Veranlagung geschuldeten Steuern angerechnet.

a Zu w enig b ezahlte B eträge werden nach ge fordert.

S 12 Zahlung, Verzugszinsen und Betreibung

1 Die Steuer ist bis zum Verfalltag zu entrichten. Die Steuer gemäss Schlussrechnung ist innert

30 Tagen seit Zustellung zu bezahlen.

2 Wird der Steuerbetrag nicht fristgerecht bezahlt, so ist er vom Tag nach dem Verfall oder vom

Ablauf der Zahlungsfrist an zu den vom Regierungsrat für die Staatssteuer festzusetzenden Be-

dingungen verzinslich.

3 Ist am Verfalltag aus Gründen, die die steuerpflichtige Person nicht zu vertreten hat, eine

Steuerrechnung noch nicht zugestellt, so beginnt die Zinspflicht 30 Tage nach deren Zustellung.



a Bei einem besonderen Verfalltag ist die Steuer innert 30 Tagen seit der Fälligkeit zu entrich-

ten. Bei nicht fristgerechter Bezahlung ist sie zu den vom Regierungsrat ftir die Staatssteuer

festzusetzenden Bedingungen verzinslich.

5 Nicht bezahlte Steuerbeträge sind zwei Mal zu mahnen. Die Mahngebühr beträgt jeweils

Fr. 50.00.

6 Wird die Schlussrechnung auf die zweite Mahnung hin nicht bezahlt, so ist ein Betreibungs-

verfahren einzuleiten.

S 13 Vergütung und Vergütungszins

I Ein Vergütungszins wird gewährt auf Steuerbeträgen, die aufgrund einer Vorbezugsrechnung

vor dem Verfalltag entrichtet werden, oder auf Guthaben der steuerpflichtigen Person, wenn

diese Forderungen auf freiwillige Vorauszahlungen zurückzuführen sind.

2 Der Vergütungszinssatz wird vom Gemeinderat festgesetzt.

$ 14 Rückerstattung und Rückerstattungszins

I Zuvielbezahlte Steuern, die aufgrund einer provisorischen oder definitiven Rechnung entrich-

tet wurden, werden von Amtes wegen zurückerstattet. Zurickzuerstattende Beträge werden zu

den vom Regierungsrat für die Staatssteuer festzusetzenden Bedingungen verzinst.

2 Werden Steuern an Ehegatten zurückerstattet, die in tatsächlich und rechtlich ungetrennter

Ehe leben, kann die Zahlungan jeden der beiden Ehegatten erfolgen.

3 Bei geschiedenen, rechtlich oder tatsächlich getrennten Ehegatten erfolgt die Rückerstattung

für gemeinsam veranlagte Steuern je nx Hälfte an jeden der beiden Ehegatten. Vorbehalten

bleiben anderslautende Vereinbarungen der Ehegatten, welche diese der zuständigen Bezugs-

behörde schriftlich bekanntgegeben haben.

a Weist ein Ehegatte nach, dass ausschliesslich er nach der Scheidung, rechtlichen oder tatsäch-

lichen Trennung Zahlungenfür gemeinsam veranlagte Steuern geleistet hat, werden sie an ihn

zurückerstattet.

5 Die Absatze 2bis 4 gelten sinngemäss auch bei eingetragener Partnerschaft.

$ 15 Sicherstellung und Arrestbefehl

lAus den in $ 184 des Steuergesetzes genannten Gründen kann die Finanzverwaltung jederzeit

Sicherstellung verlangen.

2 Gegen die Sicherstellungsverfügung kann die zahlungspflichtige Person innert 30 Tagen Re-

kurs an das Kantonale Steuergericht erheben. Der Rekurs hemmt die Vollstreckung der Sicher-

stellungsverfü gung nicht.



3 Die Sicherstellungsverfügung gilt als Arrestbefehl nach Artikel 274 des Bundesgesetzes über

Schuldbetreibung und Konkurs vom I 1. April 18894. Der Arrest wird durch das zuständige Be-

treibungsamt vollzogen.

a Die Einsprache gegen den Arrestbefehl nach Artikel 278 SchKG ist nicht zulässig.

$ 16 Zahlungserleichterung

Ist die Zahlung der Steuer oder eines Zinses innert der vorgeschriebenen Frist ftir die steuer-

pflichtige Person mit einer erheblichen Härte verbunden, so kann die Finanzverwaltung Zah-

lungserleichterungen gewtihren. $ 181 des Steuergesetzes ist anwendbar.

$ 17 Steuererlass

I Ist die steuerpflichtige Person durch besondere Verhältnisse wie Naturereignisse, Todesfall,

Unglück, Krankheit, Arbeitslosigkeit, geschäftliche Rückschläge und dergleichen inilrer Zah-

lungsfühigkeit stark beeinträchtigt oder befindet sie sich sonst in einer Lage, in der die Bezah-

lung der Steuer oder eines Zinses zur grossen Härte würde, können die geschuldeten Beträge

ganz oder teilweise erlassen werden.

2 Erlassgesuche sind mit schriftlicher Begründung und mit den nötigen Beweismitteln einzu-

reichen:

a) betreffend Staats- und Bundessteuern bei der Erlassabteilung des Finanzdepartements

des Kantons Solothurn;

b) betreffend Gemeindesteuern beim Gemeinderat.

3 Wird Erlass sowohl für die Gemeinde- als auch flir die Staats- und Bundessteuern anbegehrt,

kann das Erlassgesuch beim Gemeinderat eingereicht werden. Dieser leitet das Erlassgesuch an

die Erlassabteilung des Finanzdepartements des Kantons Solothurn weiter.

a Auf Erlassgesuche, die nachZustellung des Zahlungsbefehls eingereicht werden, wird nicht

eingetreten.

5 Die steuerpflichtige Person kann gegen den Erlassentscheid betreffend Gemeindesteuern in-

nert 30 Tagen Rekurs an das Kantonale Steuergericht erheben. Der Erlassentscheid betreffend

Staats- und Bundessteuern ist separat anzufechten.

6 Während des Steuererlassverfahrens werden in der Regel keine neuen Bezugshandlungen vor-

genommen.

7 Die Bestimmungen der Steuerverordnung Nr. l l über Zahlungserleichterungen, Erlass und

Abschreibungen gelten sinngemäss.

S 18 Steuerbussen im Besonderen

Der Bezug von Steuerbussen und von im Steuerstrafrerfahren auferlegten Kosten richtet sich

nach den allgemeinen Bezugsbestimmungen ($ 199 StG).

4 sR28l.l; SchKG



7. Teil: Schlussbestimmungen

$ 19 Aufhebung bisherigen Rechts

Mit dem Inkrafttreten dieses Reglements sind das Steuerreglement vom 30. November 2000

mit all seinen Anderungen und alle diesem Reglement widersprechenden Bestimmungen auf-

gehoben.

$ 20 Inkrafttreten

Dieses Steuerreglement tritt, nachdem es von der Gemeindeversammlung beschlossen und vom

Finanzdepartement genehmigt worden ist, am 1. Januar 2022 in Kraft.



Von der Gemeindeversammlung beschlossen am 2.Dezember 2021.

Simon Wiedmer

Gemeindepräsident

Margrit Jaggi

Gemeindeschreiberin

Genehmigt vom Finanzdepartement mit Verfügung vom 7. Januar 2022

$ 4a von der Gemeindeversammlung beschlossen am 1. I)ezember 2022.

,f
Jaggi

Gemeindeschreiberin

Genehmigt vom Finanzdepartement mit Verfügung vom 8. Februar 2023.
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